
Sabıne Demel

Was 1St olaubwürdig?
Zaur innerkirchlichen Diskussion dıie Schwangerschaftskonfliktberatung

Mıt der hne Beratungsschein? Gehorsams- oder Gewissensentscheidung?
Schade, da{fß sıch dıe innerkirchliche Diskussion 1n den etzten Jahren derartıg auf
diese 7Wel1 Fragen verengt und polarısıert hat Auslöser dieser Streitfragen 1St die
Neuregelung des 218 des deutschen Strafgesetzbuches VO 21 August 1995 na-
herhın die Bestimmung, da{fß die für eınen Schwangerschaftsabbruch angedrohte
Freiheitsstraftfe bıs fünf Jahren, deren Stelle auch eıne Geldstrate tretfen

kann, annn nıcht greift, WEl vorher eıne Schwangerschaftskonfliktberatung
ndes ungeborenen Lebens stattgefunden hat, der Schwangerschafts-
abbruch innerhalb der ErStEN zwolt Schwangerschaftswochen un! durch eınen
AÄArzt erfolgt 1St

\Was bedeutet Straffreiheit mı1t Hılte des Beratungsscheines?
Nach dem weltlichen Stratrecht der Bundesrepublıik Deutschland stellt dıe CI-

tolgte Schwangerschaftskonfliktberatung, dıe durch das Ausstellen eınes era-
tungsscheines bestätigt wiırd, eıne VO re1l Bedingungen dafür dar, dafß eın VGI=

übter Schwangerschaftsabbruch straffreı bleıibt. Idiese gewährte Straffreiheit hebt
aber keineswegs den Unrechtscharakter der Abtreiıbungstat auf, sondern dient
gleichsam als Anreız, dıe Beratungspflicht nıcht unterlauten. Folglich bleibt
dıe Abtreibung auch ach eıner erfolgten Beratung weıterhin eıne Straitat;
der E 71ien7 der Beratung wiıllen wiırd allerdings auf eıne Bestrafung verzichtet.
Mıt dem Beratungsschein wırd also keineswegs eıne Berechtigung ZAHF Abtre1i-
bung der gal eın Recht auf Abtreibung gegeben, W1€ vieltfach 1n der Offentlich-
elt gemutmadßt wırd Vielmehr vewährt der Beratungsscheıin mı1t den
7wWwel anderen gesetzlıch festgelegten Bedingungen lediglich W1€ mi1l-
dernde Umstände, gleichsam ach dem Motto Unter diıesen Umständen wırd be1
der Straftat der Abtreibung auf eıne Bestratung verzichtet.

Dieser vesetzlich geregelte Stratverzicht 1St VOT allem aUuUs 7wWel Gründen einge-
tührt worden. Zum eınen hat die Erfahrung der vorherigen strafrechtlichen Rege-
lung des Schwangerschaftsabbruchs geze1gt, dafß Straftdrohungen alleın alrn Ab:
treibungen verhindert, sondern lediglich illegal vemacht haben Zum anderen hat
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sıch die Erkenntnis durchgesetzt da{fß C114 Schwangerschaftsabbruch der Regel
nıcht aus leichtfertigen oder nıederen otıven heraus verubt W1I'd sondern weıl
sıch dıe Tau gesundheitlichen, psychischen, soz1alen un: materıiellen Konflikten
aUSgESELZL sıeht Beide Faktoren USAMMENZSCHOMM haben 4711 geführt dıe
Stratnorm Beratung un: bestimmten Umständen auf
CIHE Bestrafung verzıchten Damıt diıeser Stratverzicht rechtens 1ST mu{ dıe
Beratung das gleiche Ziel verfolgen WIC dıie Stratdrohung den Schutz des ungebo-

Lebens
Um das eisten 1ST die Beratung erstens verpflichtend vorgeschrıeben un:

iınhaltliıch klar auf das Lebensrecht des ungeborenen Kindes ausgerichtet
Sinn der Schwangerschaftskonfliktberatung 1ST CI der schwangeren 1aber abtrei-
bungswilliıgen TAaAu Wege aufzuzeigen und Hılfen veben, den entstandenen Kon-
tlıkt nıcht sondern MmMIit dem ınd bewältigen Und diese
Beratung ZUZUNSTEN des Lebensrechtes des ungeborenen Kındes WITF'! d auf dem Be-
ratungsscheıin bestätigt nıcht eLwa C1I11EC getroffene Entscheidung oder gar /Zustim-
INUNS ZUT Abtreibung Die Entscheidung für der die Abtreibung trıfft L1Aa1ll-

iıch erstens die schwangere ED ZallzZ allein un: nıcht 9 sondern ach
der Beratung Denn diese zentrale Entscheidung ber Leben und 'Tod des ungebo-

Kındes 1ST höchst persönlıch un MBn keine andere Person übertragen
werden; die schwangere 4628 muf{fß diese Entscheidung selbst tretfen un: dafür die
volle Verantwortung tıragen Deshalb mMUu S1C sıch auch ach dem Wıillen des (3e:
setzgebers vorher der Schwangerschaftskonfliktberatung MIt dem unbedingten
Lebensrecht des ungeborenen Kındes un: allen ZUr Verfügung stehenden Hıltfs-
möglichkeiten für die Fortsetzung der Schwangerschaft auseinandergesetzt haben

Auft diesem rechtlichen Hıntergrund 1ST innerhalb der katholischen Kıirche dıie
Dıskussion entbrannt, WI1C AaUuS christlicher Sıcht glaubwürdig für den Lebens-
schutz des ungeborenen Kındes Cingetreten werden Oaa

Was heıifst olaubwürdiger E1ı1nsatz der Kıiırche für das Leben?

Di1e Glaubwürdig 1ST die Kırche MUT. dann, WEn S1C dafür
da{fß die Abtreibungstat ach Beratung SCHAUSO bestraft wırd WI1IC die Abtrei-
bungstat hne vorherige Beratung Deshalb dürten kirchliche Beratungsstellen
keine Beratungsscheine mehr ausstellen, MI1 deren Hılte GLE Abtreibungstat VG1=

übt werden annn die unbestraft bleibt Anderntalls wırd der Eindruck erweckt
die Kırche beteilige sıch der Straftat der Abtreibung Unterstützt wırd diese
Auffassung durch die Tatsache, da die als Stratfverzicht vewährte Straffreiheit
vielfach mıl$verstanden erd als SC1 die Abtreibungstat deswegen nıcht mehr
als Unrecht un! Straftat bewerten, sondern könne als legal un: rechtmäßßig
oder als GCIH Rechtsanspruch auf Abtreibung betrachtet werden
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Die andere Selite Sagt dagegen: Wenn dıe Abtreibungstat MmMI1t Beratung SCHNAUSO
bestraft wırd W1e€e hne Beratung, kommen viele Frauen al nıcht 1n die era-
L(ung, sondern treıben gleich 1b Wırd aber den Frauen Straffreiheit als Anreız un:
Anerkennung dafür ugeSaAQL, da{ß S1E sıch 1ın der Schwangerschaftskonfliktbera-
(ung mMI1t dem unbedingten Lebensrecht ihres ungeborenen Kındes auseinander-
ZESECTIZL haben, annn kommen auch och viele der bereıts abtreibungswilligen
der al abtreibungsentschlossenen Frauen 1n dıe Beratung. Und gerade mı1t die-
SC  - Frauen persönlıch 1n Kontakt kommen, sıch mı1t iıhnen ZUSamme eıne
bessere Lösung als dıe Abtreibung bemühen das 1sSt eın glaubwürdiger Eın-
8a17 der Kırche für das Lebensrecht des ungeborenen Kındes. Deshalb mussen
die kırchlichen Beratungsstellen auch weıterhın den Beratungsschein ausstellen.

Anderntalls beraubt sıch dıe Kırche der oroßen Chance, gerade be1 den Frauen
gBanz persönlich für das Lebensrecht des ungeborenen Kındes einzutreten, die
aufgrund ihrer Konfliktlage keinen anderen Ausweg als die Abtreibung sehen. DDa
diese Frauen 1ın der Regel bereıts stark eıner Abtreibungstat tendieren, werden
S1e WEe1n überhaupt och 11UT eıner solchen Beratungsstelle gehen, ın der
S1e den für den Stratverzicht notwendıgen Beratungsschein erhalten. Dıie ele-
genheıt der Kırche, durch ıhre Beraterinnen mMI1t diesen Frauen persönlıch 1n Kon-
takt treten können, annn al nıcht hoch veranschlagt werden. DDenn JE
der un jede wei(ß 4US eıgener Erfahrung, welche unbeschreiblichen Kräfte VO

eiıner gelungenen Gesprächsıinteraktion ausgehen können. In der Regel löst eın
offener, ehrlicher un! zugleich einfühlsamer Gesprächspartner der eıne solche
Gesprächspartnerıin zumındest ein Nachdenken ber dıe eigene Einstellung A  N

Was 1St mMI1t der Einheit 1m Grundsätzlichen un der Vieltalt 1m Vorgehen?
Se1it mehreren Jahren wiırd heftig arıım gestritten, welche der beiden Grundposıi-
t1ionen recht hat Bıs heute hat dieser Streıt aber och nıcht einem posıtıven
Ergebnıis geführt, sondern 1mM Gegenteıl dazu, da{ß die bestehende Eıinigkeıit 1mM
Grundsätzlichen vielfach aUusS$s dem Blick geraten iet. Zumindest iınnerhalb der
Kırche ISt INa  — sıch doch 1m Grundsätzlichen e1N1g, namlıch da{fß die AB
treibung VOL  SC werden muÄfß, weıl Abtreibung Tötung eiınes ungeborenen
Kindes un: deshalb eıne Stratftat 1St Und ein1g 1St Manl sıch auch darın, dafß eıne
Stratdrohung alleın nıcht das Allheilmittel Abtreibung ISst, sondern da{fß
eiıne schwangere rau auch posıtıve Hılten braucht, eınen Schwangerschafts-
konflikt anders P bewältigen als durch Abtreibung. Aus dieser Erkenntnis her-
AUS 1St Ja überhaupt BrST eıne Beratungspflicht für den Fall eınes Schwanger-
schaftskonfliktes eingeführt worden.

Worum geht CS annn be1 dem Streıt un den Diskussionen, dıe sıch ZUC-
spıtzt haben? Es geht DallZ alleın dıe Frage, W1e€ dıe Eınigkeıt 1m Grundsätz-
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lıchen olaubwürdig umgeSELZL wırd Normalerweise oilt bei solchen Fragen ach
der passenden Methode das Prinzıp: Eıinigkeit 1mM Grundsätzlichen und 395
seıtiger Respekt gegenüber den unterschiedlichen egen. Warum gerade be1 em
komplexen Phänomen der Abtreibung HNn der Schwangerschaftskonfliktbera-
(ung selten gvesehen wırd, da{ß beide Seiten ZuLE Gründe für iıhre Posıtion ha-
ben, un dessen oft behauptet wiırd, CS könne L1UTE eınen einzıgen richtigen
Weg geben, 1st nıcht nachvollziehbar.

Was 111 der Vereıiın Donum Vıtae?

Der Papst hat die deutschen Bischöte gebeten, da{ß die Beratungsstellen, dıe 1n
der Trägerschaft der kırchlichen Autorität der Bischöfe stehen un daher 1n deren
Auftrag handeln, künftig keine Beratungsscheıine mehr ausstellen sollen. Denn
der Papst vertritt die Auffassung, da{ß die Kırche dadurch eın glaubwürdigeres
Zeugn1s für den Schutz des ungeborenen Kındes o1bt. Gleichzeitig SCH7ZEI sıch
einzelne Katholikinnen und Katholiken gemeınsam dafür e1ın, da{fß CS dennoch
weıterhin ein konfessionell katholisch gepragtes un! organısıertes Beratungsange-
bot mı1t der entsprechenden schrittlichen Bestätigung der erfolgten Beratung o1bt.
Dieses Beratungsangebot steht aber nıcht (mehr) In der Trägerschaft der bıschöf-
lıchen Autoriı1tät un: handelt demzufolge auch nıcht (mehr) 1ın deren Namen der
Auftrag, sondern wırd VO den einzelnen Katholikinnen un: Katholiken a-
SCNH, die kraft ihrer 1n der Taute verliehenen Sendung tatıg sınd

Zur wırksameren Umsetzung ıhrer vgemeınsamen Bemühung haben diese Ka
tholikinnen un Katholiken einen Vereıiın HAakiens „Donum Vıtae“ gegründet.
Zivilrechtlich 1St dieser Vereın als eın „eingetragener Verein“ (e. V.) organısıert,
kırchenrechtlich als eın treier Zusammenschlufß VO Katholikinnen un! Kathaoli-
ken Die innerkirchliche Rechtsgrundlage hiıerfür 1St Z eiınen 216 des kırch-
lıchen Gesetzbuches CIC); der testlegt: ADa alle Gläubigen der Sendung
der Kırche teiılhaben, haben S1Ee das Recht, auch durch eigene Unternehmungen Je
nach ıhrem Stand un: ıhrer Stellung eıne apostolıische Tätıigkeıt iın Gang N serizen
oder unterhalten.“ Zum anderen 1STt 205 geltend machen, wonach 6S ]a
bıgen unbenommen iISt, tür kırchliche Zwecke Vereinigungen oründen. In-
sotern 1St Donum Vıtae als eın treiıer Zusammenschlufß VO Katholikinnen un:
Katholiken vemälfßs 215 des kirchlichen Gesetzbuches z betrachten, der das
kiırchliche Ziel des unbedingten Lebensschutzes ungeborener Kınder verfolgt,
aber keineswegs beansprucht, 1mM Namen der Auftrag der kırchlichen Autorität
tatıg se1InN.

Gerade weıl eın Vereıin vemäfß 215 nıcht 1m Namen der kırchlichen Autorıität
tatıg ISt, sondern SMUr kraft des 1ın Taufe un Fırmung oründenden vyemeınsamen
Priestertums aller Gläubigen, 1st VO der kırchlichen Autoriıtät unabhängig un:
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besıitzt lange Gestaltungstreiheıit, WwW1e€e nıcht antiıkirchliche Ziele verfolgt
und/oder in Wıiıderspruch eıner kirchlichen Lehre gerat. Denn das kırchliche
Gesetzbuch kennt nıcht UmSONST 1er verschiedene Vereinstypen VO dem freıen
Zusammenschlufß gemälfs 215 ber den privaten kanonıschen Vereıin hne HN:
mı1t Rechtsfähigkeıit bıs hın ZUuU ötffentlich kanonischen Vereıiın (ce 298 —329);
markantes Unterscheidungsmerkmal 1St 1er der jeweılıge rad der Autonomıie
des Vereıins 1m Hıinblick autf die kırchliche Autorität. So steht eın öffentlich 4anNnO-
nıscher Vereıin ganz klar der Autsicht und Weisungsbefugnis der kırchlichen
Autorıität, eın trejer Zusammenschlufß aber eben nıcht. Daher ann auch eın treıer
Zusammenschlufß VO Katholikinnen un!: Katholiken in der ragze, W1e€e das gC-
meınsame Ziel der katholischen Kırche, eben der unbedingte Lebensschutz unge-
borener Kınder, wırkungsvollsten erreıicht wırd, eiıne andere Auffassung VeI-

ireten als dıe kiırchliche Autorität.

W/as 1St den Einwänden Donum Vıtae sagen?

Es oibt allerdings auch eıne Gegenposıtion, die dem Vereıin LDonum Vıtae das
kırchliche Vereinigungsrecht gemälßs 215 abspricht un: ıhm vorwirft, nıcht dıe
„Gemeinschaft mMI1t der katholischen Kırche wahren“ (e 209 GIC) und/oder
nıcht den „geistlichen HırtenSabine Demel  besitzt so lange Gestaltungsfreiheit, wie er nicht antikirchliche Ziele verfolgt  und/oder in Widerspruch zu einer kirchlichen Lehre gerät. Denn das kirchliche  Gesetzbuch kennt nicht umsonst vier verschiedene Vereinstypen von dem freien  Zusammenschluß gemäß c. 215 über den privaten kanonischen Verein ohne und  mit Rechtsfähigkeit bis hin zum öffentlich kanonischen Verein (cc. 298—329);  markantes Unterscheidungsmerkmal ist hier der jeweilige Grad der Autonomie  des Vereins im Hinblick auf die kirchliche Autorität. So steht ein öffentlich kano-  nischer Verein ganz klar unter der Aufsicht und Weisungsbefugnis der kirchlichen  Autorität, ein freier Zusammenschluß aber eben nicht. Daher kann auch ein freier  Zusammenschluß von Katholikinnen und Katholiken in der Frage, wie das ge-  meinsame Ziel der katholischen Kirche, eben der unbedingte Lebensschutz unge-  borener Kinder, am wirkungsvollsten erreicht wird, eine andere Auffassung ver-  treten als die kirchliche Autorität.  Was ist zu den Einwänden gegen Donum Vitae zu sagen?  Es gibt allerdings auch eine Gegenposition, die dem Verein Donum Vitae das  kirchliche Vereinigungsrecht gemäß c. 215 abspricht und ihm vorwirft, nicht die  „Gemeinschaft mit der katholischen Kirche zu wahren“ (c. 209 CIC) und/oder  nicht den „geistlichen Hirten ... in christlichem Gehorsam zu folgen“ (c. 212 $ 1  CIC), weshalb die Strafdrohung des c. 1371 Nr. 2 CIC gelte, wonach „mit einer  gerechten Strafe belegt werden (soll) ..., wer ... dem Apostolischen Stuhl, dem  Ordinarius oder dem Oberen, der rechtmäßig gebietet oder verbietet, nicht ge-  horcht und nach Verwarnung im Ungehorsam verharrt“?. Diese Argumentation  ist aber nicht haltbar?. Denn warum wahrt ein Verein von katholischen Christen,  der sich wie der Papst und die Bischöfe für das unbedingte Lebensrecht des unge-  borenen Kindes einsetzt, nicht die Gemeinschaft mit der katholischen Kirche ge-  mäß c. 209? Nur weil er in der Frage des pastoral-praktischen Vorgehens zur Um-  setzung dieses Zieles eine andere Auffassung vertritt als die kirchliche Autorität,  und zwar eine andere Auffassung, die innerkirchlich und innertheologisch kei-  neswegs mehr umstritten ist als die der kirchlichen Autorität? Wo bleibt hier die  Lehre vom Glaubenssinn aller Gläubigen und von der Vielfalt in der Einheit?  Darüber hinaus stellt sich die zentrale Frage, wieso die Gehorsamspflicht des  einzelnen Gläubigen gemäß c. 212 $ 1 geltend gemacht wird. Das widerspricht  dem Rechtsgrundsatz des c. 18, wonach Gesetze, die eine Strafe festsetzen oder  die freie Ausübung von Rechten einschränken, eng auszulegen sind. Diese Pflicht  der engen Auslegung gilt auch und gerade bei der Weisung des Papstes in der  Frage der Schwangerschaftskonfliktberatung, die erstens eben nicht an alle Gläu-  bigen gerichtet ist, sondern an die Bischöfe, und zweitens nicht von einer Lehre,  sondern von einem einheitlichen Vorgehen der deutschen Bischöfe spricht. Wenn  1641in christlichem Gehorsam tolgen“ ( DA
CI weshalb die Strafdrohung des 1A1 Nr. C6 gelte, wonach „mıt eıner
gerechten Strate belegt werden (soll) ea WerSabine Demel  besitzt so lange Gestaltungsfreiheit, wie er nicht antikirchliche Ziele verfolgt  und/oder in Widerspruch zu einer kirchlichen Lehre gerät. Denn das kirchliche  Gesetzbuch kennt nicht umsonst vier verschiedene Vereinstypen von dem freien  Zusammenschluß gemäß c. 215 über den privaten kanonischen Verein ohne und  mit Rechtsfähigkeit bis hin zum öffentlich kanonischen Verein (cc. 298—329);  markantes Unterscheidungsmerkmal ist hier der jeweilige Grad der Autonomie  des Vereins im Hinblick auf die kirchliche Autorität. So steht ein öffentlich kano-  nischer Verein ganz klar unter der Aufsicht und Weisungsbefugnis der kirchlichen  Autorität, ein freier Zusammenschluß aber eben nicht. Daher kann auch ein freier  Zusammenschluß von Katholikinnen und Katholiken in der Frage, wie das ge-  meinsame Ziel der katholischen Kirche, eben der unbedingte Lebensschutz unge-  borener Kinder, am wirkungsvollsten erreicht wird, eine andere Auffassung ver-  treten als die kirchliche Autorität.  Was ist zu den Einwänden gegen Donum Vitae zu sagen?  Es gibt allerdings auch eine Gegenposition, die dem Verein Donum Vitae das  kirchliche Vereinigungsrecht gemäß c. 215 abspricht und ihm vorwirft, nicht die  „Gemeinschaft mit der katholischen Kirche zu wahren“ (c. 209 CIC) und/oder  nicht den „geistlichen Hirten ... in christlichem Gehorsam zu folgen“ (c. 212 $ 1  CIC), weshalb die Strafdrohung des c. 1371 Nr. 2 CIC gelte, wonach „mit einer  gerechten Strafe belegt werden (soll) ..., wer ... dem Apostolischen Stuhl, dem  Ordinarius oder dem Oberen, der rechtmäßig gebietet oder verbietet, nicht ge-  horcht und nach Verwarnung im Ungehorsam verharrt“?. Diese Argumentation  ist aber nicht haltbar?. Denn warum wahrt ein Verein von katholischen Christen,  der sich wie der Papst und die Bischöfe für das unbedingte Lebensrecht des unge-  borenen Kindes einsetzt, nicht die Gemeinschaft mit der katholischen Kirche ge-  mäß c. 209? Nur weil er in der Frage des pastoral-praktischen Vorgehens zur Um-  setzung dieses Zieles eine andere Auffassung vertritt als die kirchliche Autorität,  und zwar eine andere Auffassung, die innerkirchlich und innertheologisch kei-  neswegs mehr umstritten ist als die der kirchlichen Autorität? Wo bleibt hier die  Lehre vom Glaubenssinn aller Gläubigen und von der Vielfalt in der Einheit?  Darüber hinaus stellt sich die zentrale Frage, wieso die Gehorsamspflicht des  einzelnen Gläubigen gemäß c. 212 $ 1 geltend gemacht wird. Das widerspricht  dem Rechtsgrundsatz des c. 18, wonach Gesetze, die eine Strafe festsetzen oder  die freie Ausübung von Rechten einschränken, eng auszulegen sind. Diese Pflicht  der engen Auslegung gilt auch und gerade bei der Weisung des Papstes in der  Frage der Schwangerschaftskonfliktberatung, die erstens eben nicht an alle Gläu-  bigen gerichtet ist, sondern an die Bischöfe, und zweitens nicht von einer Lehre,  sondern von einem einheitlichen Vorgehen der deutschen Bischöfe spricht. Wenn  164dem Apostolischen Stuhl, dem
Ordinarıus der dem Oberen, der rechtmäßßig gebietet der verbietet, nıcht Z
horcht und ach Verwarnung 1MmM Ungehorsam verharrt“?2. Diese Argumentatıon
1St 1aber nıcht haltbar?®. Denn W aTrUumn wahrt e1in Vereıin VO katholischen Christen,
der sıch W1€ der apst un die Bischöfe für das unbedingte Lebensrecht des ungc-
borenen Kındes einsetzt, nıcht dıe Gemeininschaft mıt der katholischen Kırche A SE
mä{ 27097 Nur weıl 1n der rage des pastoral-praktischen Vorgehens AT LJ)m=
SCELZUNG dieses Zieles eıne andere Auffassung vertriıtt als die kırchliche Autorıität,
un ZAVAT eıne andere Auffassung, die iınnerkirchlich un innertheologisch keıi-
11CSWC9> mehr umstrıtten 1St als die der kirchlichen Autorität? O bleibt 1er die
Lehre VO Glaubenssinn aller Gläubigen und VO der Vieltalt iın der Einheit?

Darüber hınaus stellt sıch die zentrale TaZe, Ww1eso die Gehorsamspflicht des
einzelnen Gläubigen zemälfß 19 S 1 geltend gemacht wırd Das wiıderspricht
dem Rechtsgrundsatz des 18, wonach Gesetze, die eıne Strate testsetzen oder
dıe freie Ausübung VO Rechten einschränken, CHNS auszulegen sind Diese Pflicht
der Auslegung olt auch un! gerade be1 der Weısung des Papstes iın der
rage der Schwangerschaftskonfliktberatung, die erstiens eben nıcht alle JÄU-
bıgen gerichtet Ist, sondern die Bischöfe, un: 7zwelıltens nıcht VO eıner Lehre,
sondern VO  e einem einheitlichen Vorgehen der deutschen Bischöfe spricht. Wenn
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somıt die einzelnen Katholikinnen und Katholiken S4708 nıcht Adressaten der
papstlıchen Weıisung sınd, ”annn VO ıhnen auch nıcht ein Gehorsam vemäfßs AA

eingefordert werden, geschweıige enn ıhnen für angeblichen Ungehorsam mı1t
der Stratnorm des 13574 Nr. vedroht werden.

Was gehört Z Glaubwürdigkeit der katholischen Kırche?

Kırchliches Recht, se1ine Interpretation un: Anwendung hängen mafßgeblich da-
VO ab, welches Kırchenbild zugrunde gelegt wırd eht INan VO kırchlichen
Selbstverständnis AaUuUs, W1e€e C auftf dem Zweıten Vatikanischen Konzil 7A1 Aus-
druck gebracht worden 1St, annn 1st dıe Hıerarchie 1n der katholischen Kırche als
eın Miteinander VO  ; kırchlicher Autorıität un Gläubigen 1n gestufter Verantwor-
Lung für die kırchliche Sendung charakterisieren. Aufgrund dieses Miıteıilnan-
ers 1ın gestufter Verantwortung mu{fß die Je eigene Stellung beachtet werden,
mi1t der e1in Gläubiger der eiıne Gläubige 1n der Kırche tätıg 1St. Diese Dıiıfferen-
zıierung Wlt'd auch ımmer wıeder 1im kırchlichen Gesetzbuch betont (vgl 204;
208: ZZ 216 USW.). Demnach 1St SS eın Unterschied, ob jemand 6  AAur kraft Taufe
und Fırmung handelt oder 1: Namen und Auftrag der Kırche der schliefßßlich 1m
Namen der Kırche un in Stellvertretung Jesu Christiı. Dieser gestuften Teilhabe
aller Gläubigen der Sendung der Kırche entspricht nämlıch auch eine Stufung
1n den ıhnen zukommenden Rechten, aber auch Pflichten.

Nach diesem kiırchlichen un: kırchenrechtlichen Grundverständnis wırd GCs
höchste Zeıt autzuhören polarisıeren un: engzuführen. Entweder Einheit un:
Gehorsam einzufordern oder für Vieltalt und Freiheit plädieren 1St nıcht ka-
tholisch. Einheit und Vielfalt, Gehorsam und Freiheıit gehören ach katholischer
Glaubensauffassung W1e€e Z7Wel Seıten eıner Medaıille Diese durchaus
spannungsgeladenen Beziehungsverhältnisse sınd nämlıch die Konsequenz aUuUs
den theologiegeschichtlich entwiıckelten un: autf dem Zweıten Vatikanischen
Konzıil ehramtlich bestätigten Grundsätzen VO gemeınsamen und esonderen
Priestertum (LG 10), VO Glaubenssinn des SaAaNZCNH Gottesvolkes (LG 12) un
VOoO der Hıerarchie der Wahrheiten (UR 18)

Bılden diese kırchlichen Grunddaten den Bezugsrahmen für dıe Interpretation
des kırchlichen Rechts, 1St auch die Vollmacht des Papstes un se1ın Jurisdiktions-
primat nıcht unbegrenzt. Denn WenNnn der Papst seıne höchste kırchliche Autorıität
nıcht 1Ur rechtswirksam, sondern auch rechtmäßig ausübt, 1St dıe Grund-
lagen des kırchlichen Selbstverständnisses gebunden. Und das Selbstverständnis
der katholischen Kırche beinhaltet eben keineswegs eıne sımple ber- und Unter-
ordnung VO kırchlicher Autorität als Betehlshaber 1Er un: Glaubensgemein-
schaft als Befehlsempfänger dort, sondern eın vielschichtiges Mıteinander VO
kırchlicher Autoriıtät un: Glaubensgemeinschaft, VO  z Einheıit und Vielfalt, VO
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Gehorsam un: Freiheit. Diese Vielschichtigkeıit annn INall auch 1m kırchlichen
Gesetzbuch entdecken, WEe111l INall UT will; enn hıerın wird nıcht 1LUFr die Pflicht
DA Gemeinschatt un Gehorsam normıiert CCC 209 21295 sondern zugleich
auch das Recht, die 1ın der Taute gründende Sendung gemäls der Je eıgenen Stel-
lung in der Kırche auszuüben, Al} auch eigene Unternehmungen 1ın Gang
SEGLZEH un Vereinigungen gründen CC 208; 2Z15: 216; 225)

Die Glaubwürdigkeıit der Kırche hängt somıt nıcht L11LUTr VO ıhrem klaren Zeug-
N1Ss für das unbedingte Lebensrecht des ungeborenen Kındes ab, sondern auch da-
VvVo da{ß und W1€ 1n der Kırche Gemeinschaft un: Freiheıt, Einheıit und Vieltalt
sıch nıcht ausschliefßen, sondern unlösbar zusammengehören. Daher darf CS

der Glaubwürdigkeıt der Kırche wiıllen nıcht geschehen, da{fß das klare Zeugn1s
tür das Leben ZUÜUT Verdunkelung des Zeugnisses fr dıe leg1ıtime Freıiheıt un: jel-
talt 1n der Gemeinschaft un Einheıit tührt. Natürlich dart auch 1ın umgekehrter
Rıchtung keıine Verdunkelung erfolgen.
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